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 Veröffentlicht am 30.08.1994

Norm

WEG 1975 §13 Abs2 Z1

Rechtssatz

Daß ein späterer Dachbodenausbau mit den übrigen Miteigentümern ursprünglich nicht erörtert, vertraglich

vereinbart oder vorbehalten wurde, reicht als Versagungsgrund nicht aus. Ausschlaggebend sind nicht

Verminderungen des Nutzwertes, sondern des Verkehrswertes anderer Wohnungseigentumseinheiten.
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